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Hals⸗Gericht . 56

Einfuͤrung der Vrtheyl vorgemelter peinlicher
Leibſtraff halb / die nicht um Todte

geſprochen werden .

Nach fleiſſiger warhafftiger Er findung / ſo nach Laut meines gnaͤ⸗CCXXIII .
bigen Herꝛen von Bamberg Reformation geſchehen/ iſt zu recht erkant /
das B . ſo gegenwertig vor dem Richter ſteht / der mißthaͤtigen vnehrli⸗
chen Handlung halb mit C. geuͤbt.

Merck die nachfolgenden Beſchluͤß einer

jeden vrtheyl .

Abſchneydung der Zungen .

Offentlich in Branger oder Eyſen geſtelt / die Zungen abgeſchnit⸗
ten / vnd darzu biß auff kundtliche Erlaubung der Oberhand / auß den
Land verweyſt werden ſoll.

Abhawen der Finger .

Offentlich in den Branger geſtelt / vnd darnach die ziveen rechten

Finger ( damit er mißhandelt vnd geſůndigt hat ) abgehawen / auch fuͤr⸗

ter 5 Lands biß auff kuͤndtlich Erlaubung der Oberhand verweyſt wer⸗

den ſoll.

Ohren abſchneiden .

Offentlich in Branger geftelt / beede Ohren abgeſchnitten ⸗ vnd deß

Lands biß auff kůndtliche Erlaubung der Oberhand verweyſt werden

ſoll.

Ruten außhawen .

Offentlich in den Branger geſtelt / vnd fuͤrter mit Rungane⸗4



Bambergiſch
hawen / auch deß Lands / biß auff kuͤndliche Exlaubung der Oberhand/
berweyſt werden ſoll.

Nerck / So ein Vbelthaͤter/ zuſampt einer auffgelegten rechtlichen

Leibſtraff / jemand ſein Gut widerzukern / ob er aber etwas von ſeinen

eygnen Guͤttern zugeben verwuͤrcket / wie deßhalben vorn in etlicheg

Straffen ( naͤmlich von felſchlichem Abſchweren am exxviiſ . Artickel /

auch der Vnkeuſchheit halben / ſo ein Ehemann mit einer ledigen Dirn

übet / am cyl v. Artickel / vnd dann die boͤſen Geſteltnuß zwifacher Ehe

betreffent / am cylvi . Artickel ) geſetzt iſt / oder ſo ſonſt in vnbenandten

Faͤllen dergleichen zuthun / rechtlich erfunden wuͤrde / ſo ſoll ſolch wider⸗

keren oder dargeben deß Guts / mit lautern Worten an die Vrtheyl ( wie

das geſchehen ſoll ) gehangen/ geſchrieben vnd geoͤffnet werden .

Don Form der Brtheyl / zu Erledigung einer

beklagten Perſon .

CCxxilll . Item / Wo aber nach Laut dieſer Vnſer Reformation / ein Per⸗

ſon/ ſo vmb peinlicher Straff willen / angenommen vnd beklagt were /
mit Vrtheyl vnd Recht / ledig zuerkennen beſchloſſen wurde / dieſelbig

Vrtheyl ſoll vngefehrlich nachfolgender maſſen beſchrieben / vnd nach be⸗

fehl deß Richters / auff den endlichen Rechtstag ( als vor in dem hun⸗

CCXXV . Item / Im nechſt nachgeſetzten Artickel / zu Einfuͤrung einer Vr⸗

theyl geordnet / ſoll der Gerichtoſchreiber in beſchreibung ſolcher Vrtheyl /
an deß A. ſtatt / den Namen der Klaͤger / fuͤr das B . den Namen der

Beklagten / vnd da das C. ſteht / die geklagten Vbelthat melden .

CCxxvi . Aiuff die Klag/ ſo C. halben / von wegen A. wider B . ſo entgegen

vor dieſem Gericht ſteht / geſchehen iſt / auch deß Beklagten Antwort /
vnd alles nottuͤrfftig einbringen / gruͤndliche fleiſſige Erfarung vnd Er⸗

findung/

derten vnd zweintzigſten Artickel gemelt wird ) offentlich geleſen werden .
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Hals ⸗Gericht . § 7
findung / ſo alles / nach Laut vnd Inhalt meines gnaͤdigen Herꝛen von

Bamberg rechtmeſſigen Reformation / deßhalb geſchehen /iſt derſelbig
gemelt Beklagt mit endlicher Vrtheyl vnd Rechten / von aller peinlicher
Straff ledig erkant / vnd was fuͤrter die Partheyen / Schaͤden oder Ab⸗

trags halb gegen einander zuklagen vermeinen / das ſollen ſie / nach Auß⸗
weiſung obgemelter Reformation / mit endlichem Bůrgerlichen Rech⸗
ten vor meines gnaͤdigenHerꝛen von Bamberg Hoffraͤthen außtragen .

Item / Ein jeder Gerichtohandel vnd Ortheyl / wievor von Be⸗ CCRXXVII .
ſchreibung der aller gemelt wird / ſoll fuͤrter / auch nach Endung deß Rech⸗
ten / gentzlich in dem Gericht behalten / vnd von Gerichtswegenin einer

ſundern Beheltnuß verwatt werden / domit ( wo es kuͤnfftiglichen noth
thun wůrde ) ſolcher Gerichtohandel doſelbſt zufinden were .

Item / Welcher Gerichtſchreiber auß voriger Anzeigungnicht gnug. CC XXVII
ſamen Verſtand durch ſein Berleſung vernemen moͤcht/ wie er darauff
einen jeden gantzen Gerichtohandel oder Vrtheyl formiren ſolt / dermag

erſilich bey ſeinem Amptmann oder Caſtner vmb Erklaͤrungſuchen / kan

er doſelbſt auch nicht genugſame Bericht finden / So ſoll er deß⸗
halb vnſer Hoffraͤthe perſonlich erſuchen / vnd ſich —

deßhalb ſeines Zweyffels verſtendig ä
machen laſſen / ꝛe.



Tawelcher onoerurſacht /
Dieſe deich hat gemacht /

Soll kommen in die Nordtacht /
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